
 
1. Vollmacht zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde 
   
 Hiermit bevollmächtige ich (zukünftige Halterin / zukünftiger Halter)  
  
 Name, Vorname oder Firma (Ausweis im Original, bei Firmen zusätzliche Nachweise wie z.B. Handelsregisterauszug im Original  erforderlich.                      

                                                                  Bei minderjährigen Fahrzeughaltern/innen Unterschriften beider Erziehungsberechtigter erforderlich. 
  

  

 Anschrift 
  

  
 Herrn / Frau / Firma als Bevollmächtigte(n)  
  
 Name, Vorname oder Firma  (Bei minderjährigen Halter/innen alle Erziehungsberechtigte angeben. Der/Die Bevollmächtigte/n muss/müssen   

                                                                    sich mit Originalausweis ausweisen können. Bei Alleinerziehungsberechtigung Nachweis erforderlich.) 
  

  

 Anschrift 
  

   
das nachstehende Fahrzeug für mich / die vorgenannte Firma zuzulassen und die Fahrzeugpapiere in 
Empfang zu nehmen. 

 
   Ich bestätige ausdrücklich, dass die Zulassungsbehörde abweichend vom o.g. Bevollmächtigten auch  

den/die Überbringer/in dieser Vollmacht als Zulassungsbevollmächtigte/n in meinem Namen akzeptieren 
darf. *1 

 
 
 Zugleich wird beantragt :  
 
  Steuerbefreiung (ggf. Nachweis erforderlich) 

 

 Anhängerzuschlag für einen Anhänger mit einem Gesamtgewicht von    KG 
   

  Steuerangleichung auf den         
                                         
                    
 
 

Hersteller Typ / Fzg.-Art Fahrzeug-Ident-Nr.(letzten 8 Stellen) amtliches (reserviertes) 
Kennzeichen  

     

  

2. Einverständniserklärung 

 Ich erkläre mein Einverständnis, dass der/ dem Bevollmächtigten mitgeteilt wird, ob 
Kraftfahrzeugsteuerrückstände und / oder Gebührenrückstände aus vorangegangenen Zulassungsvorgängen 
bestehen, die die Zulassung des Fahrzeuges verhindern  

 
  
 
 
                     X 
Ort          Datum               Unterschrift der Halterin / des Halters           Unterschrift des / der weiteren Erziehungsberechtigten  

               des/der Erziehungsberechtigten  
  
  
 
 
*1 Spricht der/die Halter/in nicht persönlich, vor, muss der /die Bevollmächtigte immer im Besitz einer 

schriftlichen Vollmacht im Original sein. Wenn der/die Bevollmächtigte nicht persönlich benannt ist, kann 
die Zulassung auch durch den/die Überbringer/in der Vollmacht erfolgen, wenn der/die zukünftige 
Halter/in dies im Antrag durch ankreuzen des Feldes ausdrücklich bestätigt hat.   


